
 

 

EINLADUNG 

zur ordentlichen Hauptversammlung  

 

der action press AG 

(„Gesellschaft”) 

 

mit Sitz in Frankfurt am Main 

 

Wertpapier-Kenn-Nr.: A3ESE3 - ISIN: DE000A3ESE35 

 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 

 

am Dienstag, 24. Januar 2023 um 14:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Heuking Kühn 

Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und 

Steuerberatern, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein. 

 

TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Berichts 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Johannes 

Weßling, Diplom-Kaufmann, Master of International Taxation, Mergenthalerstraße 42, 
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48268 Greven zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 zu bestellen. 

 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 

§ 21 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 

Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft 

angemeldet haben und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung 

des Stimmrechts in der Hauptversammlung nachgewiesen haben. Hierfür ist ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) erforderlich. Ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG 

durch den Letztintermediär (d.h. das Institut, das für den Aktionär die Depotkonten führt) ist 

ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 

(Nachweisstichtag), d.h. auf den 3. Januar 2023 (00:00 Uhr) zu beziehen.  

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 

spätestens am 17. Januar 2023 (24:00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:  

action press AG 

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

E-Mail: ir@actionpress.de 

 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des 

Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend 

beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige 

Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine 

Bedeutung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen Aktionärsrechte, insbesondere 

des Stimmrechts, des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, 

sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 

Dividendenberechtigung. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert die Aktionäre im 

Übrigen nicht an der freien Verfügung über ihre Aktien.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung 

nach entsprechender Vollmachterteilung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen 

Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten, ausüben 

lassen. Auch in diesen Fällen ist es erforderlich, dass der jeweilige Aktionär fristgerecht zur 

Hauptversammlung angemeldet und sein Anteilsbesitz nach den vorstehenden 

Bestimmungen nachgewiesen wird. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann 

die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einem 

diesem gleichgestellten Institut oder Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG), einer 

Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person 

erteilt wird. 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder 

Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG) sowie Aktionärsvereinigungen oder diesen 

nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen können Besonderheiten gelten; die 

Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu 

Bevollmächtigenden wegen einer möglicherweise von ihm geforderten Form der Vollmacht 

abzustimmen.  

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erfolgen.  

Eine Bevollmächtigung, die nicht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgt, muss 

gegenüber der Gesellschaft nachgewiesen werden. Der Nachweis kann schriftlich, 

elektronisch oder in Textform (§ 126b BGB) erfolgen und kann dadurch geführt werden, dass 

der Bevollmächtigte den Nachweis (z.B. das Original oder eine Kopie der Vollmacht) in der 

Hauptversammlung vorweist. Ferner können Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten den 

Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse übermitteln:  

action press AG 

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

E-Mail: ir@actionpress.de 

  

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der 

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter 

Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 

Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 

unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.  

 

Ergänzungsverlangen 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (das entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich oder in 

elektronischer Form gemäß § 126a BGB mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also 

bis spätestens zum Ablauf des 30. Dezember 2022, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse 

zugehen: 
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action press AG 

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

E-Mail: ir@actionpress.de 

  

 

Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

 

Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl des 

Abschlussprüfers sowie – sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist – zur Wahl des 

Aufsichtsrates werden – soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind – unter 

den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs bei 

Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet unter 

 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/  

 

veröffentlicht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor dem Tag der 

Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 9. Januar 2023, 24:00 Uhr an die 

folgende Adresse übersandt wurden: 

 

action press AG 

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

E-Mail: ir@actionpress.de 

  

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 

Internetadresse zugänglich gemacht. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Gegenantrags ist 

der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft 

 

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), 

Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 

Anmeldebestätigungsnummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich 

verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/__;!!O5hxdcnfsuY!Pu6Di9hIk1GDWlcXWBUHHAKo_OKYjrM8lF13zH7TDjn8QBCHBIKduz2SRuyxQ_MKsIU5gIf9iVl1b3nbPthh$
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unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur 

Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

 

  

   

  

  

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese 

von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 

Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre 

personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf 

Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu 

umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig 

verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 

entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen 

an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an  

 

action press AG
Wielandstr. 3
60318 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 15 20 03-33
E-Mail: alex.tishchenko@actionpress.de

mailto:alex.tishchenko@actionpress.de
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alex.tishchenko@actionpress.de 

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

 

Frankfurt am Main, im Dezember 2022 

 

 

action press AG 

Der Vorstand 


